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Lehrlinge von A bis Z
inkl. Neuerungen & Aktuelles

Do., 24. September 2009, Innsbruck
Fr., 25. September 2009, Feldkirch
Mi., 21. Oktober 2009, Salzburg
Fr., 13. November 2009, Wien 8.30 bis 16.30 | * 9.00 bis 17.00 Uhr
Di., 02. März 2010, Wien* Gebühr: € 395,– exkl. 20 % USt.
Do., 08. April 2010, Linz* (Preisstaffelung)
Do., 06. Mai 2010, Graz*
Do., 10. Juni 2010, Klagenfurt* www.ars.at

Was ist bei Einstellung von Lehrlingen alles zu bedenken?

Welche neuen Förderungen gibt es für die Lehrlingsbeschäftigung?

Was sollte bei der Gestaltung des Lehrvertrages beachtet werden?

Welche Meldungen sind im Zusammenhang mit Lehrlingen zu erstatten?

Wie sind Lehrlinge von „ähnlichen“ Personengruppen
(Anlernlinge, Volontäre, „Schnupperlehrlinge“) abzugrenzen?

Welche arbeitszeitrechtlichen Rahmenbedingungen gelten 
für die Beschäftigung jugendlicher und erwachsener Lehrlinge?

Was gilt bei Schwangerschaft eines Lehrlings?

Können Lehrlinge in Karenz oder Elternteilzeit gehen?

Wie ist die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
bei Lehrlingen geregelt?

Unter welchen Voraussetzungen kann 
ein Lehrverhältnis vorzeitig beendet werden?

Welche Ansprüche sind bei Beendigung 
des Lehrverhältnisses abzurechnen?

Was ist bei der Weiterverwendungspflicht 
ausgelernter Lehrlinge zu beachten?

Neben den oben genannten Inhalten bilden 
die Fragen der TeilnehmerInnen einen weiteren Schwerpunkt.

6,5 LE i.S. der Fortbildung 
gem. § 68 Abs. 3 BibuG



Organisation

PersonalleiterInnen
PersonalverrechnerInnen
LehrlingsausbildnerInnen
Sonstige MitarbeiterInnen 
im Personalbereich
Nachwuchskräfte in 
Personal-/Rechtsabteilungen
BetriebsrätInnen
WirtschaftstreuhänderInnen
Im Jugendbetreuungsbereich 
tätige Personen 
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Am besten gleich einsenden oder faxen:       

Vor- und Nachname /Titel

Firma

Straße, Postfach PLZ, Ort

Tel. Fax E-Mail             

Abteilung  Unterschrift                 

� KonzipientIn           � BerufsanwärterIn

Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

WWW.ARS.AT

Vermeiden Sie teure und ärgerliche Fehler und informieren Sie sich umfassend
über die aktuelle Gesetzeslage.
� Lehrverhältnisse können vom Lehrberechtigten oder Lehrling zum Ende 

des ersten Lehrjahres, bei mindestens dreijähriger Lehrzeit auch zum Ende
des zweiten Lehrjahres einseitig aufgelöst werden. 
Dabei sind einige Voraussetzungen und Formalitäten zu beachten, 
um eine korrekte Beendigung zu gewährleisten.

� Die Förderung der Lehrlingsbeschäftigung wird für neue Lehrverhältnisse
erheblich umgestaltet und insbesondere durch einen Qualitäts-, Weiter-
bildungs- und Erfolgsbonus ergänzt.

Im vorliegenden Seminar werden die Bestimmungen des Berufsausbildungs-
gesetzes – unter Berücksichtigung der aktuellen Neuerungen – näher durch-
leuchtet und sonstige Fragen rund um das Thema Lehrlingsbeschäftigung
behandelt. 
Anhand konkreter Fallbeispiele werden die in der Praxis immer wieder 
anzutreffenden „Stolpersteine“ aufgezeigt, um teure und ärgerliche Fehler
künftig vermeiden zu können.
Die im Seminar verwendeten Unterlagen enthalten Checklisten, Übersichten,
Musterformulierungen und zahlreiche Praxistipps, die Ihnen bei der 
Umsetzung der Neuerungen hilfreich sein werden.

Ihr Nutzen

Mag. Rainer Kraft 
Konsulent der Steuer & Service Steuer-
beratungs GmbH; mehrjährige Tätigkeit
als Berater für Arbeits-, Sozialversiche-
rungs- und Lohnsteuerrecht; seit 2003
selbstständige Tätigkeit als Redakteur für
den Bereich Personalverrechnung und
Arbeitsrecht; Mitgründer der Zeitschrift 
für Personalverrechnung „PV-Praxis“;
Fachbuchautor.

Wer muss informiert sein

� Ja, ich melde mich an für das Seminar 
„Lehrlinge von A bis Z “, 

Termin:

� Ja, ich melde mich an für die LV-Jahrestagung 2010
„Neuerungen Personalverrechnung“,

Termin:

� Ja, ich bestelle per Nachnahme die Seminarunterlage 
zu 40 % (Seminar) bzw. 30 % (Jahrestagung) des 
Seminarbeitrags, da ich an der Teilnahme verhindert bin.
Seminar(e):
Seminarunterlagen können nicht retourniert werden!
... und bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch ge speichert werden 
und ich per Fax oder E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde.

LV-Jahrestagung 2010

Neuerungen 
Personalverrechnung

Univ.-Prof. Dr. SCHRANK 
HR Dr. LATTNER, G. KASPAR
RR ADir. HOFBAUER
StB Ing. Mag. PATKA
Dr. MAREK + weitere Experten!

18.–19. November 2009, Wien
19.–20. November 2009, Linz 
03.–04. Dezember 2009, Graz
16.–17. Dezember 2009, Wien
12.–13. Jänner 2010, Salzburg
13.–14. Jänner 2010, Wien
Gebühr: € 780,– (2 Tage) bzw.

je € 395,– (1 Tag) exkl. USt.
Preisstaffelung!

Termine: Siehe Vorderseite!
Ort: Wien: ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2–4 (Ecke Uraniastraße), 1010 Wien

Innsbruck: Austria Trend Hotel Congress, Rennweg 12a, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512 / 21 15
Feldkirch: Holiday Inn, Leonhardsplatz 2, 6800 Feldkirch, Tel.: 05522 / 74 600
Salzburg: Hotel Europa, Rainerstraße 31, 5020 Salzburg, Tel.: 0662 / 88 99 30
Linz: Hotel Courtyard Marriott, Europaplatz 2, 4020 Linz, Tel.: 0732 / 69 59 0
Graz: Hotel Weitzer, Grieskai 12–14, 8020 Graz, Tel.: 0316 / 70 38 8
Klagenfurt: Arcotel Moser-Verdino, Domgasse 2, 9020 Klagenfurt, Tel.: 0463 / 578 78

Gebühr / 
Preisstaffelung: 

Die Gebühren verstehen sich inkl. Seminarunterlage, Begrüßungs kaffee, Erfrischungs getränken, 
Mittagessen und exkl. 20 % USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach 
Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr 
bis zum Seminartermin zu überweisen. 
Storno: Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des 
Seminarbetrages, bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in 
Rechnung gestellt wird. Bei jeder Stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,–. Bei einer Umbuchung
auf einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich wird eine
Gebühr von € 20,– exkl. USt. (ausgenommen am Seminartag: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellt. 
Stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! Selbstverständlich können 
Sie jedoch gerne eine Ersatzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare aus wichtigen
Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen.

€ 395,– für die/den  1. TN eines Unternehmens
€ 355,– für die/den  2. TN eines Unternehmens

je € 335,– ab der/dem 3. TN eines Unternehmens
Ermäßigungen sind nicht addierbar! 

Anmeldung:
� Fax: (01) 713 80 24 DW 14
� Tel.: (01) 713 80 24 DW 18
@ E-Mail: office@ars.at

Information:
Projektorganisation: Birgit Hofmann
Inhalt / Konzeption: Christina Pritz
Adresskorrektur: (01) 713 80 24 DW 40


